
 

 
 Finanzen und Gesundheit 
 Steuerverwaltung 
 Abteilung natürliche Personen 
 Hauptstrasse 11/17 
 CH-8750 Glarus        Glarus, 30.11.2011 
 
 
Formular 
 
 
Meldepflicht  
in Steuersachen für Verwaltungsbehörden des Kantons  Glarus 
 
Nach Art. 152a StG sind durch Verwaltungsbehörden oder andere amtliche Stellen des Kantons oder 
der Gemeinden ausgerichtete finanzielle Leistungen an Steuerpflichtige der kantonalen 
Steuerverwaltung bis zum Ende des Jahres der Zahlung unaufgefordert zu melden (vgl. beiliegendes 
Merkblatt).  
 
Dabei kann nachfolgende Tabelle verwendet werden. 
 
Empfänger 
 
 
 

 
Name: 
 
Adresse: 
 
Gemeinde: 
 

 
Zahlende Behörde 
 

 
Gemeinde/Kanton: 
 
Departement: 
 
Abteilung: 
 

 
Ansprechsperson 
 

 
Name: 
 
Telefon: 
 
Funktion: 
 

 
Art der finanziellen Leistung 
 

 

 
Auszahlungsdatum 
 

 

 
Betrag 
 

 
Fr.  

 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Ort, Datum    Unterschrift zuständige Person 


